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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Bevölkerungsstand 
 
Am Stichtag 30.06.2017 lautet der Bevölkerungsstand der Gemeinde Weißdorf: 
              (Vergleich 31.05.2017) 
Gesamteinwohnerzahl:   1231     1226 
Davon  
Hauptwohnsitze:     1163     1160 
Nebenwohnsitze            68         66 
 

 

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
 

Es wurde festgestellt, dass bei verschiedenen Grundstücken, insbesondere in Neubaugebieten, die 
Äste von Bäumen und Sträuchern in den Verkehrsraum hineinragen. Wir möchten ausdrücklich da-
rauf hinweisen, dass über dem Fahrbahnbereich ein Lichtraumprofil von mindestens 4,50 m und im 
Gehwegbereich ein solches von 2,50 m vorhanden sein muss. 
 

Die betroffenen Grundstückseigentümer werden deshalb gebeten, ihrer Verpflichtung gemäß dem 
Bayer. Straßen- und Wegegesetz nachzukommen und ihre Sträucher zurück zu schneiden. Bei 
Nichtbeachtung müsste eine Ersatzvornahme angeordnet werden. Wir hoffen jedoch, dass es sol-
cher Maßnahmen nicht bedarf.  

 
 
Betrieb von Rasenmähern 
 
Nach den Bestimmungen der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung dür-
fen Rasenmäher an Werktagen nur noch in der Zeit von  

07.00 – 20.00 Uhr 
 
betrieben werden. Der Betrieb von Rasenmähern an Sonn- und Feiertagen ist nicht erlaubt. 
 

 
Fundsachen 
 

Beim Fundamt im Rathaus in Sparneck wurde 
 

1 Motorsäge     1 Schlüssel mit Anhänger 
1 Schlüsselbund    1 Autoschlüssel 
 

abgegeben. Die Fundgegenstände können von den rechtmäßigen Eigentümern während der allge-
meinen Dienststunden abgeholt werden. 

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Weißdorf – Mitteilungen – Berichte – Anzeigen 
 

Verantwortlich für alle Veröffentlichungen, außer kirchlichen Nachrichten, Vereinsnachrichten und Anzeigen: 
Gemeinde Weißdorf  - Ansprechpartner: Frau Helgerth       
 

  Nächste Ausgabe: Ende August Anzeigenschluss am: 18.08.2017 

http://de.123rf.com/photo_25521395_hand-gezeichnete-illustration-von-einem-gl-cklichen-g-rtner-mit-seinem-rasenm-her.html


 
 

 

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Wasser- und Abwassergebühren 
3. Vierteljahr 2017 
 

Es wird gebeten, die am 15. August 2017 
 

zur Zahlung fälligen   Grundsteuern, 
      Gewerbesteuern, 
      Vorauszahlung Wasser- und Abwassergebühren, 
 

soweit diese noch nicht im Abbuchungsverfahren erhoben werden, fristgerecht auf eines der folgen-
den Konten der Gemeinde Weißdorf zu überweisen:  
 

Sparkasse Hochfranken:    IBAN: DE17 7805 0000 0220 0898 90, BIC: BYLADEM1HOF 
VR-Bank Hof:             IBAN: DE39 7806 0896 0001 9101 91, BIC: GENODEF1HO1 
 

Bei Zahlungsverzug müssen Säumniszuschläge in Höhe von 1% des rückständigen Steuerbetrages 
für jeden angefangenen Monat sowie Mahngebühren berechnet werden. 
 

Geänderte Bankverbindungen müssen bis 05.08.2017 mitgeteilt werden, damit sie noch berücksich-
tigt werden können.  
 

Kosten für Rücklastschriften durch aufgelöste Konten gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen und 
werden weiter verrechnet. 

 
 

Amtsstunden u. Bürgersprechstunden im Rathaus Weißdorf 
 

In den Sommerferien bleibt das Rathaus Weißdorf geschlossen. 
 

Wir bitten Sie, bei der Verwaltungsgemeinschaft in Sparneck vorzusprechen. 
Öffnungszeiten Mo. – Fr. 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und Do. 14.00 – 17.00 Uhr  
(Tel. 09251/9903-0). 

 
Amtsstunden      Bürgersprechstunden 
von 16.00 – 18.00 Uhr    von 16.00 – 18.00 Uhr 
 

1. und 3. Mittwoch (5.) im Monat  2. und 4. Mittwoch im Monat 
 

         13.09.2017 
22.09.2017 
         27.09.2017 
04.10.2017 
         11.10.2017 
18.10.2017 
         25.10.2017 
Herbstferien 
         08.11.2017 
15.11.2017 
          
29.11.2017 
 

06.12.2017  
         13.12.2017 
20.12.2017       und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung 
   
             

  Weihnachtsferien bis 07.01.2018 
 
 
 



 
 

 

Bekanntmachung 
 

Vollzug des § 196 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Gutachtachterausschussverordnung; 
Richtwertermittlung zum 31. Dezember 2016 
 

Der Gutachterausschuss beim Landratsamt Hof hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2017 unter Aus-
wertung der bis zum 31.12.2016 vorgelegten Notariatsurkunden der Städte, Märkte und Gemeinden 
des Landkreises Hof die Richtwerte von Grundstücken nach Maßgabe der Gutachterausschussver-
ordnung ermittelt.  
 
Diese Richtwerte stellen Durchschnittswerte (durchschnittliche Lagewerte) aus den in den Jahren 
2015 und 2016 vereinbarten Quadratmeterpreisen dar. 
 
Die Richtwerte für den Bereich der Gemeinde Weißdorf liegen in der Zeit vom  
 

25.07.2017 bis 25.08.2017 
 

im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Sparneck, Zimmer 02, während der festgesetzten Dienst-
stunden zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich auf. Telefonische Auskünfte erteilt das Bauamt 
unter der Rufnummer 09251/9903-60. 
 

Darüber hinaus besteht für jedermann das Recht, auch außerhalb der o.g. Auslegungsfrist von der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Landratsamt Hof, 2. Stock, Zimmer 201), Auskunft über 
die Richtwerte zu verlangen. 
 
Sparneck, den 20.07.2017 
Gemeinde Weißdorf 
 
Hain 
1.Bürgermeister 
 

 
 

Humus und Erdaushub gegen Selbstabholung zu ver-
schenken 
Die Gemeinde Weißdorf hat ca. 30 m³ Humus und 130 m³ Erdaushub zu 
verschenken, der auf der Baustelle in der Karl-Reichel-Straße am Bauhof 
anfällt. 
Berücksichtigt werden ausschließlich leistungsfähige Selbstabholer, die 
entweder über 2 – 3 Traktoren samt Anhängern verfügen oder ein Unter-
nehmen auf ihre eigenen Kosten mit 2 – 3 Lkws mit der Abfuhr beauftra-
gen.  
Interessenten melden sich bis zum 10.08.2017 in der hiesigen Verwaltung, Tel. 09251/9903-0. 

 
 

 
 

Käferholz sicher aufarbeiten 
 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) rät Wald-
besitzern aufgrund der aktuell stark ansteigenden Unfallzahlen, die Aufarbeitung von 
Käferholz an Forstprofis zu vergeben. 
Die zügige Aufarbeitung von Käferholz, also von vom Borkenkäfer befallenen Bäumen, hat 
zurzeit höchste Priorität, da sich deren Anzahl rasant entwickelt. In aller Regel stehen in 
einem Baumbestand mehrere befallene Bäume dicht beieinander. Der Forstprofi spricht 



 
 

dann von „Käfer-Nestern“, die umgehend entfernt werden müssen, um der Ausbreitung des 
Borkenkäfers wirkungsvoll zu begegnen. Bei aller Dringlichkeit muss die Arbeitssicherheit 
trotzdem ganz obenan stehen, mahnt die SVLFG. Der Blick in die aktuelle Unfallstatistik 
zeichnet derzeit ein trauriges Bild. Die Zahl der verunglückten Personen bei der Waldarbeit 
steigt in Regionen mit Käferholz sprunghaft an.  
 
Geringeres Unfallrisiko beim Harvester-Einsatz 
Die SVLFG rät bei der Aufarbeitung von Käferholz zum Einsatz eines Harvesters. Mit Har-
vestern lassen sich in einem Arbeitsablauf Bäume fällen, entasten und auf Länge sägen. 
Das Unfallrisiko ist bei diesen Vollerntern am geringsten, da der Maschinenführer von sei-
nem geschützten Führerhaus aus arbeitet. Ist der Einsatz eines Vollernters nicht möglich, 
sollten ausschließlich ausgebildete Forstwirte mit der Beseitigung der „Käfer-Nester“ beauf-
tragt werden. Sie verfügen über die notwendige Ausrüstung und wissen, wie Bäume mit 
Schädlingsbefall fachgerecht und umsichtig gefällt werden.  
 
Nähere Informationen 
Auskünfte, wer vor Ort Waldarbeiten übernimmt, geben zum Beispiel Forstämter, Waldbe-
sitzervereinigungen sowie Maschinenringe und Betriebshilfsdienste. Für persönliche Bera-
tungsgespräche zur sicheren Waldarbeit stehen die Präventionsmitarbeiter der SVLFG zur 
Verfügung. Kontaktdaten sind online zu finden unter www.svlfg.de > Prävention > An-
sprechpartner. 
 
 

 
Sprechstunde der Senioren- und Behindertenbeauftragten 
 
jeden 1. Donnerstag im Monat 
von 15:00 bis 16:30 Uhr 
im Rathaus, Amtszimmer 
hinterer Eingang ist barrierefrei. 
 
 

nächste Sprechstunden: 
August Sommerpause 

07.09.17 
 
Wir freuen uns darauf, Ihnen mit Rat und Informationen 
weiterhelfen zu können.  
 
Andrea Strunz 
Renate Greim        
   ...und vieles mehr...  
 
 

 

 
 
  

http://www.svlfg.de/


 
 

Theaterprojekt des AZV besucht die Verbandsschule Weißdorf - Sparneck 

Im Auftrag des Abfallzweckverbandes Stadt und Landkreis Hof (AZV) kamen die Schau-

spielerinnen des Theaters Hof Stefanie Rhaue und Despina Rhaue in die Verbandsschule 

nach Sparneck und führten das Theaterstück „BärohneArm und die sieben Müllzwerge“auf.  

Inhaltlich geht es in dem Stück darum, dass sich die Pechmarie täglich neue Sachen kauft 

und die alten wegwirft. Rapunzel hat keine Ahnung, was Müll eigentlich ist und dem Wolf ist 

übelst schlecht. Das Märchenland ist voller Müll und alles ist durcheinandergeraten. Das 

Mädchen Lisa und ihr Freund und Begleiter BärohneArm machen sich auf, herauszufinden, 

wo der Müll herkommt und wie sie ihr geliebtes Märchenland retten können. Die sieben 

Müllzwerge sind die Müllexperten im Märchenland und wissen, dass Wertstoffe zu wertvoll 

sind, um sie einfach wegzuwerfen. Lisa, die ihren BärohneArm erst für einen neuen, schö-

nen Bären wegwirft, erkennt nach und nach den eigentlichen Wert ihres geliebten Bären. So 

bekommt der Bär am Ende sogar einen neuen Arm. 

Mit dem Theaterstück will der AZV die Kinder und letztendlich über die Kinder die Erwach-

senen für Abfallvermeidung, Abfallsortierung und –verwertung sowie für einen bewussten 

Umgang mit Ressourcen sensibilisieren. Verständnis für ökologische Zusammenhänge und 

starke Impulse zum eigenen verantwortungsvollen Handeln stehen im Mittelpunkt des 

spannenden und witzigen Theaterstückes für Kinder. 

Der AZV bietet ein solches Theaterprojekt kostenlos allen Grundschulen in Stadt und Land-

kreis Hof an und sieht das Theaterstück als Baustein einer nachhaltigen Behandlung des 

Themas „Abfall“ an den Schulen. Weitere Informationen finden sich unter www.azv-hof.de 

unter der Rubrik „Lernen“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.azv-hof.de/


 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Landratsamt weist auf Änderung des Waffengesetzes hin:  
Strengere Regeln zur Aufbewahrung von Waffen und befristete Amnes-
tie-Regelung für unberechtigte Waffenbesitzer 
 
 
Das geänderte Bundesgesetz sieht vor, dass scharfe Waffen und Munition zukünftig in noch 
widerstandsfähigeren Sicherheitsbehältnissen aufzubewahren sind. Die neuen Anforderun-
gen schreiben vor, dass entsprechende Behältnisse deutlich schwieriger aufzubrechen sind. 
Kriminelle können die Behälter wegen ihres höheren Gewichts zudem schwerer mitnehmen. 
Um insbesondere Jäger und Schützen vor übermäßigen finanziellen Belastungen zu schüt-
zen, sind weitgehende Bestandschutzregelungen enthalten.  
 
Schusswaffen und Munition sind nach der Reform des Waffengesetzes in speziellen Si-
cherheitsbehältnissen mit dem Widerstandsgrad „0“. aufzubewahren. Weniger widerstands-
fähige Sicherheitsbehältnisse, die nach bisheriger Gesetzeslage noch als gleichwertig an-
zusehen waren, dürfen künftig von neuen Waffenbesitzern grundsätzlich nicht mehr ver-
wendet werden. Wer seine Waffe aber bereits in einem der bislang zulässigen Sicherheits-
behälter ordentlich verwahrte, darf dies auch weiterhin tun. Die neuen Anforderungen gelten 
nämlich nur für Neubesitzer von Waffen. Wird ein bislang zulässiges Behältnis ohnehin in 
der häuslichen Gemeinschaft genutzt, darf es zudem auch von Neu-Waffenbesitzern ver-
wendet und (auch) im Erbfall weiter eingesetzt werden. Mit der Gesetzänderung tritt auch 
eine zeitlich befristete Amnestie-Regelung für unberechtigte Waffenbesitzer in Kraft. Wer 
unerlaubt eine Waffe besitzt, kann sie bis zum 1. Juli 2018 einer Waffenbehörde oder der 
Polizei übergeben, ohne wegen des illegalen Besitzes und des Transportes eine Strafe 
fürchten zu müssen. Eine entsprechende Amnestie-Regelung im Jahr 2009 war ein großer 
Erfolg. Bundesweit konnten seither ca. 200.000 Schusswaffen aus dem Verkehr gezogen 
werden.  
 
In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt Hof auch auf eine Änderung des Spreng-
stoffrechts hin. Die lang erwartete Änderung des § 49 Satz 2 der 1. Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz ist am 17.06.2017 in Kraft getreten. Altes Treibladungspulver darf dem-
nach jetzt wieder verwendet werden. Das seit 6. April 2015 geltende Verwendungsverbot 
von Explosivstoffen, die nicht der neuen Kennzeichnung entsprechen, für Endverbraucher 
wurde wieder aufgehoben.  Das bedeutet, dass „altes“ Treibladungspulver, welches seit 
dieser Zeit nur noch gelagert oder vernichtet werden durfte ab 17. Juni 2017  von seinen 
Besitzern (Jäger und Schützen) wieder verwendet werden kann.  
 
Für Fragen steht Jürgen Bauer, Leiter des zuständigen Fachbereiches Sicherheitsangele-
genheiten, Gewerbe-, Gesundheitswesen, Jagd, Fischerei, Landwirtschaft, Veterinärwesen 
unter Tel. 09281/57-258 gern zur Verfügung.  
 
Landratsamt Hof 
Hof, den 17.07.2017 
Franz 
 
 
 



 
 

Vereinsnachrichten 
 

Sportliche Senioren 
 

Ausflug am Mittwoch den 26.7.2017 - Abschluss der Gymnastikstunden 
Abfahrt um 12 Uhr 30 
 
Ziel: Altvaterturm in Lehesten (Thür.) 
Der Turm auf dem Wetzstein wurde als Mahnmal gegen die Vertreibung von Menschen und 
als Erinnerungsstätte an die verloren gegangene Heimat errichtet. In der im Untergeschoss 
befindliche Kapelle erfahren wir durch einen kleinen Vortrag mehr darüber. 
Anschließend werden wir in Schmiedefeld im Gasthof zur Linde eine Kaffeepause bzw. 
Brotzeit einlegen, dann geht es weiter über Lauenstein, hier gibt es nochmal einen Stopp 
zum Einkauf von Pralinen. 
Fahrpreis ca. 10-12 €, Eintritt 3 €  
Wer Lust hat und mitfahren möchte, bitte anrufen: 09251/6322 
 

 
Termine 
 

Sa. 12.08. 14.00 Uhr Grillfest in der Hasenheide KZV Weißdorf 

Sa. 19.08. 17.00 Uhr 1. Weißdorfer Bierkärwa am 
Dorfplatz „Am Schloss“ 

Gemeinde 
Weißdorf 

 
 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 
 

Gottesdienste in St. Maria  
 

06.08. 8. So. n. Tr. 9:00 Gottesdienst Präd. Ströhla 

13.08. 9. So. n. Tr, 9:00 Gottesdienst Pfr. Scheirich  

20.08. 10. So. n. Tr,  10:00 Gottesdienst mit Abendmahl Pfrn. Teschke 

27.08. 11. So. n. Tr. 10:00 Gottesdienst Pfrn. Teschke 

 
 

Termine 
 

Sa, 29.07. – Mo, 11.09.: Sommerferien - Keine kirchlichen Veranstaltungen 
 
 
 
 

Gottesdienste und Termine der Katholischen Kirchengemeinde Sparneck  
 
 

05.08.2017 18.00  Eucharistiefeier als Vorabendmesse in Sparneck 
   der Kirchenbus fährt in beide Richtungen 
  
   bis Mitte September keine Seniorengymnastik!!! 
  
08.08.2017 19.00 Eucharistiefeier in Zell, St. Heinrich  
   der Kirchenbus fährt nach Vereinbarung mit H. Häußinger 
  



 
 

12.08.2017  18.00  Eucharistiefeier als Vorabendmesse in Sparneck 
   der Kirchenbus fährt in beide Richtungen 
  
15.08.2017 18.00 Festgottesdienst zur Aufnahme Mariens in den Himmel 
   in Sparneck mit Kräutersegnung – der Kirchenbus fährt in beide Richtungen  
  
19.08.2017 18.00 Eucharistiefeier als Vorabendmesse in Sparneck 
    der Kirchenbus fährt in beide Richtungen 
  
22.08.2017 19.00 Eucharistiefeier in Zell, St. Heinrich  
   der Kirchenbus fährt nach Vereinbarung mit H. Häußinger 
  
26.08.2017 18.00  Eucharistiefeier als Vorabendmesse in Sparneck 
   der Kirchenbus fährt in beide Richtungen 
  
29.08.2017 19.00 Eucharistiefeier in Zell, St. Heinrich – der Kirchenbus 
   fährt nach Vereinbarung mit H. Häußinger 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


